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auf eine Straftat vor l iegen, andererseits die konkrete 

Erscheinungsform der Straftat mit  einer unmittelbaren Ge

fährdung oder Störung der öffent l ichen Ordnung und Sicher

heit  einhergeht.

Fünftens ist  in begründeten Ausnahmefäl len eine Abweichung 

von diesen Grundsätzen aus pol i t ischen oder pol i t isch-opera

t iven, einschl ießl ich untersuchungstakt ischen Gründen mög

l ich, wenn die jewei l igen gesetzl ichen Voraussetzungen für 

die konkret bi lanzierten Maßnahmen gegeben sind und den be

treffenden Personen ein diese Maßnahmen begründender Informa 

t ionsstand glaubhaft  vorgewiesen werden kann.

4. Die*für die Auswahl der recht l ichen Handlungsgrundlagen

pol i t isch-operat iv bedeutsamen Ausgangslagen werden wesent

l ich charakter is iert  durch den Inhalt  der Informationen über 

das pol i t isch-operat iv bedeutsame und recht l ich relevante 

Ereignis (bezügl ich mögl icherweise/wahrscheinl ich vorl iegen

der Straftaten bzw./und Störungen bzw. Gefährdungen der 

öffent l ichen Ordnung und Sicherheit) ,  die off iz iel le und in

off iz iel le Beweislage und dr i t tens nicht zuletzt  durch die 

pol i t isch und pol i t isch-operat iv bedeutsamen Umstände des 

■Handlungsgeschehens selbst.  Während der Inhalt  der Informa

t ionen von übergrei fender Bedeutung für die Auswahl der je

wei l igen Rechtsgrundlagen ist ,  s ind damit im Zusammenhang 

stehend die Beweislage sowie pol i t isch und pol i t isch-opera

t iv bedeutsame Umstände weiterhin best immend für die den 

Rechtsgrundlagen entsprechenden Sicherungsmaßnahmen unter 

Berücksicht igung sich daran anschl ießender Handlungs- und 

Prüfungsmögl ichkeiten, Fr isten, Gestal tungserfordernisse 

u .  a. Das ist  sowohl bedeutsam für die Abgrenzung der recht

l ichen Form der Sachverhaltsklärungen/Sachverhaltsprüfungen ,  

und der jewei l igen Sicherungsmaßnahmen, wie vorläuf igen 

Festnahmen gemäß § 125 (1) StPO von Zuführungen gemäß § 95


